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In Vollziehung der Beschlüsse der Versammlung in Schaffhauscn

wurde:

1) Dem Staatsrath des Kanrons Wallis mitgetheilt, daß der Kanton
Wallis als Versammlungsort für den schwciz. Forstverein pro
1881 bezeichnet und Herr Staatsrath LImpsx zum Präsidenten

und Herr Forstinspckwr cis Im-rentä zum Vicepräsidentcn des

Lokalkomite gewählt worden sei;

2) den sämmtlichen Kanlonsrcgierungen die „Allgemeinen Grundsätze

für die Vcrmarkung und Vermessung der Waldungen im eidge-

nössischcn forstlichen AufsichtSgcbictc" mit der Bitte zugestellt,

dieselben bei der Aufstellung ihrer Waldvermessungsrcgulative im
Sinne von Minimalfordcrungen zu berücksichtigen;

3) an die nämlichen Adressen der Entwurf eines „Konkordat für
gemeinschaftliche Prüfung der wissenschaftlich gebildeten Forst-
kandidaten und deren Freizügigkeit im Gebiete der Konkordats-

kantonc", wie er aus den Verhandlungen in Schaffhausen hervor-

ging, versandt, mit der Einladung, zur Bereinigung desselben

und zur Feststellung der Grundsätze für das Prüfungsregulativ
resp, des Entwurfs zu einem solchen Abgeordnete zu wählen.

Mittheilungen.

Berichtigung.

In der Kritik, welche das erste Heft der Zeitschrift für das schweiz.

Forstwesen pro 1880 über die aarg, Instruktion zur Aufstellung und Re-

vision von WirthschaftSpläncn aus der Feder des Herrn Bczirksförster

Tiegel gebracht hat, sind einige Bemerkungen enthalten, welche eine Be-

richtigung erfordern.
Die Atisführungen des Herrn Tiegel beziehen sich zum weitaus

größten Theil aus die Art der Etatbercchnung. Aber von den zwei Berech-

nungswciscn, die zur gegenseitigen Controle vorgeschrieben sind, wird nur
die erstere einer eingehenden Besprechung unterzogen, die zweite aber mit
der Bemerkung abgethan, daß nicht die Ausgleichungszeit an Stelle der Um-

iriebszeit eingeführt worden sei, was nicht recht einzusehen sei. Die Eigen-
thümlichkciten der zweiten Berechnungsart werden nicht weiter untersucht
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und von der gegenseitigen Contrvlc beider Methoden, welche doch gerade
eine wesentliche Garantie für die Zuverlässigkeit des berechneten Etats
gewähren soll und in Wirklichkeit gewährt, ist nichts gesagt. — Aber

auch die Bemerkungen zur Etatsbcrechnung nach der Formel

bedürfen der Berichtigung.

Herr Tiegel sagt paZ. 24, letztes Alinea:

„Wie die Mehrzahl der Ertragsberechnungsformeln nach Herstellung
eines Normalvorrathcs streben, unter welchem die bisher üblichen Methoden
jenen Borrath begreifen, der als unmittelbare Folge von normalem Zu-
wachs und normalem Altcrsklasscnvcrhältniß sich einstellt, so bezweckt auch

diese neue, aargauische Methode die Erreichung eines Normalvorrathes,
der aber im Unterschied zum vorigen nicht in ursächlichem Zusammenhang

zum normalen Zuwachs, wohl aber zu einem bestimmten Altersklassen--

Verhältniß steht, das von dem obigen „normalen" wiederum verschieden ist.

Der durch obige Methode angestrebte Waldzustand ist nicht die Frucht
einer im Wesen der Formel verlangten bestmöglichen Waldcsbehandlung,
sondern lediglich eine Funktion der gegenwärtigen, d. h. zur Zeit der Auf-
stellung des BetricbsopperatcS vorhanden gewesenen Vorräthc und ihres
Alters. — Man nimmt, um sicher zu gehen, die Wirklichkeit zum Aus-

gangspunkt, hat dabei aber kein bestimmt vorgestecktes Ziel, weil man

zukünftige Aenderungen am Zuwachs außer Acht lassen muß. Das Zu-
künftige, das die Formel anstrebt, daß der Vorrath des ältesten Schlages
der Summe der gegenwärtigen Durchschnitrszuwüchsc gleich komme, kann

nicht einziger Zweck der Ertragsrcgulirung sein, zumal eine normale Alters-
klassenabstufung durch keine Methode bei jährlich gleich großer Nutzung

erreicht wird, weil man durch diese zu ungleichen, auch nicht der Bonität
proportionalen Abtriebsflächen gezwungen ist. —"

Ferner, nachdem die Art der Berechnung des Normalvorrathes kritisirt
worden ist, wird gesagt:

„Diese Formel strebt daher nach Herstellung eines Holzvorrathes, der

weder durch Standort noch durch WirthschaftSzwccke bedingt ist, sondern

lediglich auf den Zufällen der bisherigen Waldbchandlung fußt. Hierin
liegt die Unzweckmäßigkeit, welche man der aargauischen Methode im

Vergleich zu andern vorwerfen kann."

Welches Durcheinander von geborstenen Gedanken, Begriffen und

Ausdrücken, wie es auf einer Windbruchflächc im Walde nicht ärger aus-

sehen kann. Da muß man schon mit der Waldsäge kommen, um die
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allerunnatürlichstcn Verbindungen lösen und eine leidliche Ordnung ein-

führen zu können. Vor allen Dingen muß ein großer logischer Irrthum
amputirt werden, den Herr Tiegel begeht, indem er der Ertragsberechnungs-

formel ein Streben oder ein Verlangen nach einem Waldzustand beilegt,

welches doch nur dem Wirthschaficr, einem vernunftbegabten, menschlichen

Wesen, beigcmcssen werden kann.

Die aargauischcn Ertragsberechnungsformcln streben nicht, sondern

sie sind ganz ruisige Beziehungen unter Zahlcngrößcn, die wir im Walde

erhoben haben und die uns einen Fingerzeig geben sollen, wie viel wir
jährlich schlagen dürfen, ohne den Kapitalstock anzugreifen oder um im

Verlauf der Jahre noch eine kleine Vermögensvermehrung eintreten zu

lassen. Hat die Formel diesen Zweck erfüllt, so verlangen wir nichts

weiter von ihr und es ist Sache der übrigen Vorschriften des Wirthschafts-

planes und der Verwaltung und Vollziehung, einen guten, sogenannten

Normalzustand herbeizuführen.

Glaubt denn der Herr Tiegel wirklich, daß wenn der Etat nach den

Ergebnissen unserer Formel erhoben wird, der im Verlauf der Zeit cnt-

stehende Vorrat!) nicht im gleichen ursächlichen Zusammenhang mit dem

vorhandenen Zuwachs sei, wie bei irgend einer andern Etatsbestimmung?
Wir sprechen hier nicht vom normalen Zuwachs und normalen Vorrath
bis Herr Tiegel sagt, was er darunter versteht. Nach Herrn Tiegel
sollte aber unser Vorrath nicht in ursächlichem Zusammenhang mit dem

Normalzuwachs, wohl aber mit einem bestimmten Altersklassenvcrhältniß
stehen. Ich denke doch, der Zuwachs ist beim Vorraih so wesentlich wie

das Alter. Neu ist uns und gewiß vielen Collegen die Behauptung, daß

der mit unserer Methode angestrebte Waldzustand lediglich eine Funktion
der zur Zeit der Betriebsregulirung vorhandenen Vorräthe sei. Diese

Behauptung ist sogar so neu, daß sie noch kaum recht verstanden werden

kann. Ein angestrebter Waldzustand ist eine Funktion von Holzvorräthen?
Sonderbar! Ist das etwa die Philosophie des Unbewußten auf forstwirth-
schaftlichc Probleme angewandt?

Entweder hat Herr Tiegel nicht überlegt, was er geschrieben hat,
oder aber er hat an der Tiefsinnigkeit der Formelmethoden im schattigen

Halbdunkel der Toggenburger Wälder so lange gegrübelt, bis Faun und

Satyr zu ihm getreten sind und seinen Gedanken diese scherzhafte Wendung
gegeben haben. —

Er sagt, man habe, um sicher zu gehen, die Wirklichkeit zum Aus-
gangspunkt genommen, habe dabei aber kein bestimmt vorgestecktes Ziel,
weil man zukünftige Aenderungen am Zuwachs außer Auge lassen müsse.
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Man kann aber ein Ziel haben, ohne etwas Zukünftiges und Unbekanntes

in Betracht zu ziehen und dieses Ziel besteht bei uns in der sparsamen

Abnutzung der Verrathe, damit diese durch den Zuwachs allmälig eine

Vermehrung erfahren. Zur Erreichung eines Normalzustandes, von welchem

Herr Tiegel so viel spricht, ist die Arbeit und die Sorgfalt eines Menschen-
alters und das seltene Glück der Vcrschonung des Waives mit Wind,
Insekten und Feuer nothwendig.

Herr Tiegel widerspricht sich aber selbst. Er sagt:

„Das Zukünftige, das die Formel anstrebe, bestehe darin, daß der

älteste Schlag in seinem Vorrath gleich der Summe der gegenwärtigen
Durchschnittszuwüchse sei und gibt also zu, vaß man doch ein vorgestecktes

Ziel habe, er sagt aber, daß dies Ziel nicht einziger Zweck der Ertrags-
regeluug sei u."

Gewiß nicht, das beweisen unsere Wirthschaftspläne zur Genüge. —
Herr Tiegel hat die Instruktion vor sich, welche alle Zweige der

Bctricbsrcgulirung umfaßt und dennoch kann er behaupten, unsere Formel

strebe nach Herstellung eines Holzvorrathes, der weder durch Standort
noch durch Wirthschastszwccke bedingt sei, sondern lediglich auf den Zu-
fällen der bisherigen Waldbchandlung beruhe. —

Glaubt denn der Herr Tiegel, daß es einen Holzvorrath gebe, dessen

Größe und Qualität nicht von den Zufällen bisheriger Waldbehandlung
abHange? Ich denke, eS bleibt uns an Borrath doch nur das, was zu-
gewachsen und früher nicht genutzt worden ist und so wird es wohl auch in

Zukunft sein. Damit aber die Zufälle in der Wirthschaft seltener werden,

so regelt man dieselbe nach Instruktion und bestimmt die Ziele oer Wirth-
schaft nach Bedürfniß und Lokalvcrhältnisscn.

Herr Tiegel hat bei seiner ganzen Kritik ein nirgends vorkommendes

Ideal eines regelmäßig abgestuften, in sich abgeschlossenen Waldes vor

Augen, dessen Nutzung konstant und dessen Fläche und Umtriebszeit schon seit

160 Jahren oder mehr gleich sind. — Solche Wälder gibt es aber keine und

wird es nie geben. So lange Menschen leben, wird jede Generation ihre

Rechte behaupten wollen und werden die Ansichten über die rationellste

Forstcultur wechseln und werden diese veränderten Anschauungen auch in

der Waldbchandlung zur Geltung kommen, trotz Wirthschaftsplan, welcher

vor 46 Jahren sogar hoheitlich genehmigt wurde. —
Wir haben daher nach 10-jährigcm Bestand eine Zwischenrcvision

und nach 20Zährigcm Bestand eine Hauptrevision vorgesehen, bei welchen

den Veränderungen im Bestand des Waldes und in den Ansichten und Be-

dürfnissen der Menschen die gebührende Rechnung getragen werden kann. —
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Auch wenn also die Formeln streben würden, so würde diesen doch

schon nach 19 jähriger Thätigkeit das Handwerk gelegt, wenn das Streben
keine guten Früchte getragen hätte.

Wir haben die Instruktion mit Hinblick auf die Erfordernisse unserer

Forstcultur entworfen und wir haben keinen einzigen normalen Walv.
Alle unsern Wälder sind abnormal und wenn wir sie im 199- oder

99-jährigen Umtrieb bewirthschaften, so kommen gerade wegen ihrer Un-

regelmäßigkeit die meisten Bestände vor oder nach dem Umtriebsalter zum

Hieb. Das Hicbsalter lernt man aber erst nach Berechnung des Abgabe-

satzcs und nach Aufstellung des Hauungsplanes kennen und ist daher

die richtige Schätzung des Haubarkeitsdurchschnittszuwachses ein Ding der

Unmöglichkeit. — ES frägt sich nun bloß, welcher ist für die Etatsbestim-

mung zuverläßiger, der gegenwärtige Durchschnittszuwachs, welcher mit
ziemlicher Sicherheit zu ermitteln ist, oder der Haubarkeitsdurchschnitts,

zuwachs bezogen auf ein Hicbsalter, das man nicht kennt und auf eine

Masse, die man wieder nicht kennt. — Die Instruktion erhebt beide und

berechnet den Etat auf der Grundlage von beiden und gewinnt dadurch

eine gegenseitige Controle, die von Werth ist. — Der gegenwärtige Durch-
schnitlszuwachs ist in allen Beständen unter 69 bis 89 Jahren kleiner

als der Haubarkcitsdurchschniltszuwachs und der laufende Zuwachs und

da diese Bestände in der colossalen Ueberzahl bei uns vorkommen, so bot

die Berechnung des Abgabegesetzes nach diesem Zuwachs an sich schon eine

Garantie nicht bloß der Nachhaltigkeit, sondern etwelch-r Kapitalvermehrung.
Die Kapitalvermchrung in unsern Staats- und Gcmeindcwäldcrn ist aber

geradezu eine Kardinalfrage und die bloße Sicherung der Nachhaltigkeit

genügt nicht in einem Lande, wo die Anforderungen an den Wald von

Seite seiner Besitzer beständig steigen. —

Diesen Verhältnissen gegenüber treten die kleinen prinzipiellen Bedenken,

die man ja gegen die Verwendung des gegenwärtigen Durchschnitlszu-

wacbses haben muß, in den Hintergrund.

UebrigenS wissen wir noch gar nicht so sicher, wie der Zuwachsgang

unserer Bestände ist und neuere Untersuchungen haben ergeben, daß gerade

der DurchscknittSzuwachs junger Bestände oft gar nicht so seh? stark vom

HaubarkeitsdurchschnittszuwachS abweicht und daß der Turchforstungsbetrieb
einen viel großem Einfluß ausübt, als Man bisher annahm.

Wer übrigens in die Schätzung des HaubarkeitSdurchschnittszuwachses

mehr Vertrauen setzt, der halte sich mehr an die Ergebnisse der zweiten Me-
thode nach der Heyer'schen Formel. —

Schweiz. Zeitschr. f. d.Forstwesen. V 12
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Diese Heyer'sche Formel hat nun freilich Herr Tiegel auch nicht ver-

standen und sind wir genöthigt, ihm Aufschluß zu geben, —
Es gibt abnormal bestockte Wälder, in welchen nach erfolgter Ertrags-

regelung das mittlere Abtriebsalter der Bestände in der ersten Umtriebszeit

bedeutend unter oder über der angenommenen Umtriebszeit steht. Z. B. alle

die Wälder, welche in einer gewissen kurzen Zeit (etwa der Kriegszeit von

1798—1814) verjüngt und in den 60er Jahren angehauen wurden. Hier
beträgt das mittlere Abtriebsalter bei 90jähriger Umtriebszeit circa 105

Jahre. Müssen solche Bestände viel früher, etwa schon nach 30 Jahren,

angehauen werden, so ist das mittlere Abtriebsalter bloß 75 Jahre. —

In diesen Fällen genügt es keineswegs, den geschätzten Haubarkcits-
durchschnittszuwachs vermindert um die, durch die AuSglcichungszeit ge-

theilte Vorrathsdifscrenz zu nutzen, sondern es muß Rücksicht genommen
werden auf das verkürzte oder verlängerte mittlere AbtriebSaltcr und diesem

kann nur die Umtriebszeit gegenüber gestellt und im Divisor verwendet

werden ober es müßte dann der HaubarkcitsdurchschnittszuwachS anders

geschätzt werden, nach Maßgabe des abweichenden Abtriebsaltcrs.

Wir ersuchen Herrn Tiegel nachträglich noch zu thun, was er vor
Ausübung seiner Kritik hätte thun sollen, nämlich in „Judeich's Forst-

einrichtung" die Würdigung der Heyer'schcn Methode pi>A. 281—283 nach-

zulesen. Dann wird er die Bedeutung der Formel und die von uns
angebrachte Modification wohl verstehen. —

Zum Schluß haben wir noch einer Auslassung des Herrn Tiegel zu

erwähnen, die, wenn sie absichtlich geschehen sein sollte, kein gutes Licht

auf die Objektivität der Kritik werfen würde.

Unsere Instruktion sagt im 8 19: „Der Anhieb einer Bestandesgruppe

ist so zu leiten, daß das haubarstc Holz, d. h. dasjenige, dessen Wuchs-

Prozent erheblich unter dem Geldzinsfuß steht, zuerst angegriffen wird und

daß durch Frost, Traufe, Schnee, Hagel und Wind der geringste Schaden

entstehe rc."

Das ist Herr Tiegel so freundlich anzuführen. Dagegen findet er

sich nicht bemüßigt, weiter anzuführen, was in 8 19 folgt, nämlich:

„Häufig wird es dringender Rücksichten wegen unmöglich, das älteste

und abgängigste Holz zuerst zu schlagen und es ist alsdann von zwei
unvermeidlichen Nachtheilen der kleinste zu wählen.

Der Leser wird hieraus entnehmen, daß keine Unmöglichkeiten vor-
geschrieben sind, wie Herr Tiegel glauben machen will und daß seiner

Behauptung entweder eine begangene Unachtsamkeit oder Schlimmeres zu

Grunde liegt.
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Der letzte Hieb, den Herr Tiegel gegen die Instruktion zu führen
meint, fällt sehr schwer auf ihn selbst zurück. Er verräth nämlich, daß

er nicht im Stande ist, aus dem Gesammtabgabesatz, den ein Wirthschafts-
plan über eine nach allen Richtungen beschriebene und abgeschätzte Waldung
festsetzt, zu berechnen, den wievielten Theil diese jährliche Nutzung vom

Waldkapital ausmache. Diese Rechnung versteht im Aargau jeder Gemeinde-

sörster auszuführen, geschweige denn diejenigen, welche die Wirthschaftspläne

zu entwerfen haben. Wir können nichts dafür, daß Herr Tiegel hierüber

noch besondere Anleitung nöthig hat.

Uebcrhaupt ergibt es sich aus seiner Kritik, daß Herr Tiegel an dem

einen und einzigen Wirthschaftsplan über eine kleine Gemeindewaldung,
den er im Aargau entworfen hat, noch nicht diejenige Erfahrung erworben

hat, welche nothwendig ist, um uns über die beste Methode, wie im Aargau
die Wälder eingerichtet werden sollten, zu belehren. —

Aarau, im Mai 1880. Riniker, Oberförster.

St. Gallen. Vom 6. Oktober bis 6. November v. Is. und vom

2. Mai bis 3. Juni d. Is. fand auf Anordnung des h. Bundesrathes in
St. Gallen unv Ragaz ein Forstkurs statt, an welchem sich 22 Zöglinge
aus 6 Kantonen betheiligtcn. (Graubünden 8, St. Gallen S, Schwyz 4,

Obwalden 2, GlaruS 2, Zug 1).

Der Kurs war ziemlich militärisch eingerichtet. Kost und Logis be-

zogen die Zöglinge gemeinschaftlich; der Unterricht, die Uebungen und

Exkursionen erfolgten genau nach vorgesetztem Stundenplan. Ein Zimmer-
chef, ein Saal-, Zeug- und Küchmwart sorgten für Handhabung ver

Ordnung und ein Tagebuchfnhrer führte täglich über den Unterricht so-

wohl, als über die ausgeführten Arbeiten und Exkursionen ein Protokoll.

Aus den theoretischen Unterricht fallen 88 Stunden Vorträge
und 84 Stunden Repctitioncn (Prüfungen), nämlich über: Waldbau, Forst-

schütz, Mcssuugcn, Forstbotanik, Forstbmntzung, Bauten, Forst- und Dienst-

barkeitengesctze, Dienstpflichten w. w., soweit diese Fächer für den Unter-

sörster wissenswerth erscheinen.

Die Repetitionen begannen schon mit dem ersten Tag, um die Zög-

linge regelmäßig ans Schaffen zu halten, besonders aber um nachzuhelfen,

wo die Vorträge allfällig nicht sicher genug aufgefaßt wurden. Die Vor-
träge müssen nur zum Theil nachgeschrieben werden; was in die Rcinhefte

einzutragen ist, wird dictirt. Als obligatorische Lehrbücher sind anzuschaffen:
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„Wald" von Landolt, „Waldbau" von Kopp, „Geometric" von Uku^iackèr.

Empfohlen wer en ferner: „Forstbotanik" von Fischbach, „Anleitung zu

Bauten für Genietruppen" u. a, m.

Während 35 Tagen wurden Nachmittags von 1—6 Uhr praktische

Uebungen vorgenommen, wobei die Zöglinge in 5 Gruppen — jede unter
einem Führer — arbeiteten.

Solche Uebungen wurden ausgeführt:
Gartenarbeiten, Pflanzen im Wald und Setzen von

Obstbäumen 8 halbe Tage
Säubern, Durchforsten, Holzfällen und Sortircn 7 „
Verwarten, Feld- und Höhenmessen und Wcgtracircn

(mit Krcuzschcibc und P,o;eiitmesser) 9 „ „
Körpermessungen und Taranonen 4 „ „
Erbauen von kleinen hölzernen Th liperrcn, Brücken,

Flechtzäuneu, (Faschinen u. dcrgl.)

Je Samstags wurden g r o ste Exkursionen (oft 11> — > 2 Stunden

lang) in möglichst verschiedenen Verhältnissen ausgcfümn, auf welchen man
Wald für Wald besichtigte und dal'ci stets diökurirte und examini rc. Jedes

Zurückbleiben oder Vorlaufen auf solchen Exkursionen wurde mit Strafe
belegt.

Einmal per Woche hatte man obligatorischen Kneipabend, an welchem

man Berathungen über frei aufgestellte Fragen im ersten Akt, gesellige

Unterhaltung und Gesang im zweiten Akt pflegte.

Am Schlüsse des Kurses fand im Beisein des c>dg. Forstinspiktorais
eine öffentliche Prüfung statt und Vorzeigung der ausgeführten Arbeiten.

Wild, Obersoruer.

St. Gallen. In A dw l wurde >m November v. I. ans Anordnung
des landwirthschastl. Vereins Gopau und in Brunnadern im März o. F.

auf Wunsch der dortigen Sonntagsgescllichafl durch Unterzeichneten P riv a t-
forstkurse abgehalten. Um si hercr a s rege Thcckn ibme u icns der

Privatwaldbesttzer technen zu iürseu, setzte man die Dune! eines Ku ses

auf nur 3 Tage fest. Der erste Tag mal hauptsächlich der Verjüu u n g

der Wälder gewidmet, der zweite Tag den Säuberungen >>r Kulimeu.
den Durchforstn gen, Entwässerungen, überhaupt der Pflege längerer
und älterer Wälder, und am dritten Tag kam dre Frage übn A b h e l z u i, g,
Zeit und verschiedene Methoden bersel'en und deren Vor- und N munile

zur Behandlung.
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Vormittags wurden jewcilcn während 1^2—2 Stunden in möglichst
einfacher, leicht verständlicher Weise Verträge gehalten, nach denselben

fanden einige Hebungen im Pflanzen, Säubern und Durchforsten junger
und aller Bestände statt, die meiste Z>it des Nachmittags wurde jedoch

dazu verwendet, recht viele und vermiedene Wälder zu bereisen, um die

Zustände und die Bcwirrhschaftung zu kritisiren, zu zeigen, wie es sein

soll und wie es nicht sein soll.

Am ersten Kurs bcthciligwn sich 20, am letzteren 26 Privatwald-
bescher, unter welchen mehrere Männer ans dem Beamtenstand, Der Erfolg
dieser Kurse war durchaus befriedigend. Man sah ein, wie vielfach noch

in den Privatwäldern aus Unkcnntnrß und Nachlässigkeit gesündigt wird,
wie Beispiel und Belehrung gleich wie in der Landwirihschaft, so auch

für die Walddwirthschast wohlthätig wirken, Wild.

Zürich. Das Olnrforstamt hat die Gcmeindräthe durch ein Kreis-
schreiben zur Handhabung der Vollzichungsverordnung zum cidg. und kant,

Forstgcsctz vom 26. April 1879 eingeladen. Dasselbe enthält über die

Art der Vollzi hung und die Tragweite der Verordnung folgende Weisungen:

Im Aussichtsgebict sind von der U> benvachung nur die Staudenborde

zwischen Acckwn und Wiesen und isolirte Waldparzellen, welche nicht mehr

als 1 Hektare Flächeninhalt besitzen und nicht an steilen Hängen oder

Bach- und Fluß Usern liegen, ausgenommen.

Nach § 5 der fraglichen Verordnung haben die Gcmeiud'äthe, resp,

die Clvilvorstchcrschaftcn die Bewirthschafiung der Privatwaldungen zu

überwachen und alle Handlungen, welche der Verordnung zuwiderlaufen,

zu verhindern; das Oberwruamt ladet Sie daher ein, diese Aufgabe an
die Hand zu nchnnn und auszuführen. Die Staatsforstbeainlen werden

Ihnen dabei gerne rathend und helfend zur Seite stehen und Ihnen Ihre
Aufgabe namentlich dadurch zu erleichtern suchen, daß sie jährlich mindestens

einmal die Waldungen mit Ihnen durchgehen, Ihre mündlichen Berichte

entgcgennebmcn und die erforderlichen Anordnungen an Ort und Stelle

treffen werde».

Dabei hat cS die Meinung, daß der schriftliche und mündliche Vcr-
kehr zwischen den Staatsforstbeamten und den einzelnen Privatwaldbesitzern

durch Sie zu vermitteln, der direkte Wrkehr bei Waldbegängcn :c. aber

durchaus nicht auszuschließen wäre. Es erscheint wünschenswerth, daß

an den Waldbcsuchen Alle Th il nehmen, welche bedeutende Arbeiten aus-
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zuführen, besondere Wünsche geltend zu machen oder Belehrung über die

Lösung forstlicher Aufgaben zu suchen haben.

Da über die Tragweite der Verordnung sehr verschiedene Ansichten

herrschen, und sich viele unbegründete Befürchtungen geltend machen, so

folgt hier noch eine kurze Bezeichnung der zu lösenden Aufgaben; es sind

folgende:

1) Erhaltung des Waldareals. Die Aufsichtsbehörden haben

darüber zu wachen, daß kein Walvboden zu bleibender anderweitiger

Benutzung gerodet werde ohne Bewilligung des Regierungsrathes.
Wo Rodungen gewünscht werden, die zulässig erscheinen, wird die

kostenlose Bewilligung nicht ausbleiben.

2) Ungesäumte Wiedcraufforstung aller Schläge und
kulturfähigen Blößen, die keinen genügenden na-
türlichen Nachwuchs zeigen. Eine Aufgabe, der jeder gute

Hauöhalter in seinem eigenen Interesse ohne Zwang nachzukommen

suchen wird, deren Ausführung daher keine großen Schwierigkeiten
haben kann.

3) Regulirung, beziehungsweise Ablösung schädlicher
Servituten. Diese Forderung gilt nur für das eidgenössische

Aufsichtögebiet, ist aber auch für dieses gegenstandslos, weil bei

uns derartige Servituten nicht bestehen.

4) Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen betref-
send dieFällungs-undHolzabfuhrzcit, Verhütung
vo n W ald brän dcn und In se k t e n sch a dcn. Die dießfälligen

Vorschriften gelten für sämmtliche Waldungen im Kanton und
wurden schon bisher — wann und wo es nöthig wurde — ge-

handhabn In dieser Richtung wird also nichts Neues eingeführt
und tritt keine ungleiche Behandlung der Waldbesitzer verschiedener

Gegenden ein.

5) Die Ordnung der Holzbezüge im Sinne des Art. 18

des eidgenöss. und der §8 27 und 29 deS kantonalen
Forst gesetz es. Weitaus die Mehrzahl aller Klagen läßt sich

auf diese Bestimmungen zurückführen, und in der That könnte die

Durchführung dieser Forderung zu einer empfindlichen Beschränkung

der Benutzung eigener Bodencrzeugnisse führen, wenn sie in der

Weise erfolgen würde, wie es eine große Zahl von Privatwald-
beschern zu befürchten scheint. Dafür, daß das nicht geschehe,

sorgt unser kantonales Forstgesetz, neben dem für das kantonale

Aufsichtsgebiet keine diese Angelegenheit betreffenden gesetzlichen Be-
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stimmungen vorhanden sind. Dasselbe sagt ausdrücklich, es sei

das regellose Abschlagen einzelner Bäume in größeren Wal-
düngen nur ausnahmsweise gestattet und die Anlegung von Kahl-
schlagen verboten, wo durch dieselben die Erhaltung des Bodens

gefährdet oder klimatische Nachtheile herbeigeführt würden; und

endlich, es dürfen die Stöcke nicht ausgegraben werden auf be-

samten Stellen und an steilen Hängen, wo das Abrutschen der

Erde zu befürchten ist. Nirgends steht also etwas davon, daß

das Holz so und so alt sein müsse, ehe es geschlagen werden

dürfe, daß die Besitzer nur so oder so viel Holz schlagen dürfen,
oder daß ihnen die Stellen angewiesen werden, wo sie Holz schlagen

dürfen. Keine dieser Vorschriften bezweckt etwas anderes, als die

Erhaltung des Waldbodcns in einem produktiven Zustande und

unter besondern, nur ausnahmsweise vorkommenden Verhältnissen

— die Erhaltung einzelner Bestände zum Schutze gegen drohende

klimatische Nachtheile.

Zur Staatsforstbeamtung dürften die Privatwaldbesitzer nach den,

in den Gemeinds- und Genossenschaftswaldungen gemachten Erfahrungen,
für deren Benutzung seit mehr als 40 Jahren viel strengere Vorschriften
bestehen, als die für die Privatwaldungen geltenden, so viel Zutrauen
haben, daß sie mit ihren Forderungen nicht nur nicht über das Gesetz

hinausgehen, sondern bei der Vollziehung des letzteren den Verhältnissen

der Waldbcsitzcr so weit als immer möglich Rechnung tragen werden.

Denkbar ist es, daß einzelne Walvbcsitzer — und unter Umständen

auch die Forstbeamten — gestützt auf Lem. 2 des § 1 des Forstgesetzes

Einsprache gegen AbHolzungen aus dem Grunde erheben werden, weil

durch dieselben andere Waldungen gefährdet würden. In solchen Fällen
müßte natürlich eine sorgfältige Prüfung aller Verhältnisse angeordnet

und wenn die Ergebnisse derselben die Erhaltung des Bestandes als noth-

wendig erscheinen ließen, die AbHolzung wirklich untersagt werden. Eine

derartige Maßregel dürste aber gegenüber dem in der Verfügung über sein

Eigenthum gehemmten Waldbesitzer nur unter der Voraussetzung durch-

geführt werden, daß er für die ihm daraus erwachsenden wirklichen
Vermögensnachtheilc entschädigt werde. Die Waldbesitzcr sind also auch

in dieser Richtung gegen ein übereiltes Vorgehen ihrer Nachbarn und der

Forstbeamten hinreichend geschützt.

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes sind nur fakultativ und

geben den Eigenthümern der größcrn Hälfte der Privatwaldungcn einer

Gemeinde oder eines oder mehrerer zusammenhängenden Waldkomplexe das
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Recht, in einer, auch für die Minderheit verbindlichen Weise, zu beschließen,

es seien Förster anzustellen, Korporationen zu bilden und die größern Forst-

verbcsserungsarbeiten gemeinschaftlich auszuführen.

Lerne. Lrags äu 13 duillet. —- Llusieurs journaux a^ant prétendu
ou rèpètè gue Is erne des esux els Lèr^ üevsit surtout être attribuée

su déboisement, je mets, sveo Is permission de l'auteur, à votre dis-

position le rspport ci-contre, dont Is leeture intéressera vos abonnes.

d.

Lomont, le 24 .luillet 1886.

Monsieur l'inspeoteur.

Lomme ì'orage gui s'est deversè le 13 e. sur Is Lommune de

Ler^ s lait le sujet d'srtieles de journaux en partie incomplets et Is

plupart fort exagères, guant aux dommages gui ont ète causes aux

propriétés privées; comme l'appel adresse à la cbsrilê publigue en laveur
des victimes par Monsieur le Lasteur korle signale aussi de grands

douunagss sans les préciser, — je me trouve dans le cas de vous faire,
Nonsieur l'mspecteur, un brek rapport de ce gue j'ai constate.

Let orage gu'annoin^ait l'approcbe de grands nuages noirs vers
les 16 beures de la matinee après une cbaleur étouffante, semblait

vouloir s'abattre sur les villages de Llagne, Vaukkelin et kvmont, lors-
gu'iì lut retenu dans sa marcbe par un coup de bise gui le lit dévier

vers monto? oû il resta à peu près stationnaire et se déversa sur le

llanc méridional de cette montagne au-dessus du village de Ler^. La

pluie ne tut pas tellement abondante au village et dans le vallon pour
gu'on eût pu s'attendre à un désastre, mais soudain un bruit inaccoutumé

se faisait entendre dans la montagne; c'était les ruisseaux du Lissât à

l'ouest du village et ceux du ebable des lioles et de la Verrière à

l'est gui roulaient leurs eaux démesurément grossies avec fracas vers
le fond de la pente escarpée emportant avec elles des débris de bois,
cb-s pierres, du gravier et d'autres matières. Le ruisseau de la Lombe
de Lèr^ à partir de Is Vuilerio n'avait pas sensiblement grossi, de sorte

gue la ?ône particulièrement atteinte s'étend depuis la Lombe de la

Verrière jusgu'aux confins du territoire de La Leutte comprenant ainsi

un terrain passablement accidente plus grand de surface gue d'étendue

(si je puis m'exprimsr ainsi) dont les combes contribuent puissamment
à ramasser st à a-rglomèrer les eaux.
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b'argoe c!u 13 «le ce mois, pour uutsnt que eels con« eins Is

commune de ?èr^, n'u^unt pus de précédent llien impprocbè, on peul. se

demundor à juste titre quels sont les fucteurs qui, joints ì> une con-
lì^urution dèfuvoruble du terruin ont pu contrilmer à en uu^menter les

ruvg^es. Louvent, et à lion droit, ou utlribue lu lormution ou pllltôt
l'sltruetion des ornées vers de certuines contrees su déboisement des

montu?nes. Ouns le eus purticulier, il ne peut cependsut pus être

qilestion de déboisement récent de quelque importunée, ni pur lu coin-
inune ni pur les purticuliers. bu commune est restée quunt uux ex-
ploitutions à peu près duns les limites lixèes pur son plu» d'umènu^ement;
s'il ^ u eu untieipution, c'est duns d'uuires purtil^s que celies oii l'uru^e
u sévi: à lu lin de lu 1" décennie, il restuit môme 900 toises nor-
nmles de bois à couper à lu Verrière, précisément duus lu bombe qui
u kourni Is plus d'euu. II ^ u bien des coupes duns les mêtuiries des

purticuliers pruliquèi'S il ^ u 30 à 40 uns dont le repeuplement luisss

suns doute encore à désirer, muis celu n'empècbe pus que le couvert

^ devient, ne fut-ce que pur de muuvuises essences et de brouissuilles,
d'unnèe en unnèe plus complet, d'urrive s>ur conséquent à lu conclusion:
1^ t)ne l'oru^e du 13 courunt ne peut être ultribuè u un déboisement

loeul. 2^ (lu'il est tombe duns les limites ei-devunt indiquées une musse

vruiment extruordinuire d'euu. 3^ One les dom>nuoes qui en sont rè-
suites suruient ètè plus considêruldes si pureille quuntilê d'eu» ètuit

tombée il ^ u 20, 30 ou 40 uns, ulors que le versunt mèridionul de

Nonto? ètuit moins bien boise qu'il no l'est uctuollement.

?our terminer, j'indiquerui encore brièvement quelles ont ètè les

suites de l'oru^e. II ^ u eu inondution de 1'uuberZe de lu 11eu> I> nette

oil le niveuu de l'ouu est monte jusqu'à 1^/r mètre duns le cbumbres

du re?-de-cbuussèe c'est-à-dire à lu buuleur du remblui (tulus) de lu

Iii>no du cbomin de fer qui luisuit burruae upiès que l'ucquedue qui
fournil pussu^e uu ruisseuu do lu bundle de ?èi^, pour se jeter duns

lu 8u?e, fut obstrue ou ne pouvuit plus, luute de dimensions suflisuntes,

débiter toute l'euu qui srrivuit. l.u slderie de lu commune de ?èr^
et lu poterie ont subi quelques svuries. .Imqu'à lu Vuileiie le dèbor-
dement du ruisseuu sur les près u eu lieu suns dépôt considèruble de

mulières. Ou foin étendu à lu portée do l'euu u nuturellemenl ètè bu-

luvè. Orès de lu Ouilerie on remurqu,- un clnunp lie blè et des cbumps

d'uvoine à moitié devustès pur le pussu^e d'euu cbur^èe du binon pro-
venunt du ruisseuu de lu Verrière, à-dessus de lu tuilerie, sur les

domuines uppurtenunt à deun Lcbenli et Odeuurd Lessire, dépôt consi-
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dèrable de pierres et 6e gravier sur environ quatre arpents 6e terrain
en nature 6e verger et jardin, cbarriès par le 6it ruisseau 6c»nt les eaux
kortement encaissées 6ans un ravin jusqu'à la sortis 6e la forêt se

dègsgèrent en arrivant au large avec une force extraordinaire. Vers
la maison Lessire qui est la plus rspprockèe du bois le dépôt atteint
jusqu'à un mètre et plus d'épaisseur. Il linit vers la maison 8cbenk

par dos pierres roulantes isolées et une coucbe de plus en plus mince
de gravier et de sable, lb'ècorce de beaucoup d'arbres fruitiers a ètê

enlevée par le ckoc des pierres, tjuelques-unes de celles-ci ont un
volume approebant à un mètre cube.

Dans la korêt le dommage n'est pas considerable bien qu'il ^ ait

eu quelques arbres déracinés des talus. 8vivant le degré de pente le

ravin est proprement curé vu encombre de pierres et débris de bois.

bes deux autres ruisseaux n'ont pas cause autant de dommages
du moins ils no sont pas si apparents parce qu'ils se répartissent un

peu tout le long du parcours. Ils consistent en dos graviers projetés
sur les cbamps et sur les près à quelques mètres du lit qui est tantôt
fortement raviné et tantôt comblé de matières. II est à présumer que
si le lit do ces ruisseaux, particulièrement du?issot qui avait dèjà ètè

encombre l'snnèe dernière par un grossissement inaccoutumé de ses

eaux, eussent ètè convenablement curés et les côtes, ou le besoin s'en

faisait sentir, sul'lìsauunent protégés, les dommages se seraient réduits
à peu de cboso.

8i nons mentionnons encore la grêle qui est tombée dans l'un des

linages de ?èr^ et qui a abîmé une partie des récoltes, nous aurons à

peu près le bilan de l'orage du 13 courant, d'èspère que l'occasion

ne se présentera plus d'avoir à vous faire rappart sur un aussi lamen-
table sujet.

Dans cette attente, agrées, Monsieur l'inspeeteur, l'assurance de

ma considération distinguée. be brigadier-korestier
des gt XI°'"° triages:

X. tmxvSSL.

Bern. Aus dem V e r w a l t u n g s b c r i ch t der F o r st -

Direktion des Kantons Bern für das Jahr 187 9.

Diejenigen Kantonstheilc, in denen die Waldungen durch den Sturm
vom 20./21. Februar am stärksten geschädigt wurden, sind durch Beschluß

vom 24. März unter speziellen Forstschutz gestellt worden.
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Nach bestandener Prüfung wurden zwei Forstkandidaten als Ober-

förster patentirt. 25 Theilnehmer an dem in Pruntrut abgehaltenen,

fünfwöchigen Bannwartenkurs erhielten das Befähigungszeugniß erster und

5 dasjenige zweiter Klasse.

Staats Waldungen. Durch Ankauf hat sich das Staats-
waldareal um 15,«8 Hektaren vermehrt und durch Verkauf um 3,os

Hektaren vermindert. Die Vermehrung beträgt daher 12,02 Hektaren.

Während ver letzten 10 Jahre wurden die Staatswaldungen um 976,05

Hektaren vergrößert, ihr gegenwärtiger Flächeninhalt beträgt 11,915 Hek-

taren und die Kapitalschatzung Fr. 16,312,348.

Genutzt wurden 55,282 Festmeter aus Haupt- und 10,845 Fest-

meter aus Zwischennutzungen. Da der Etat an der Hauptnutzung nur
43,492 und derjenige an der Zwischennutzung nur 7268 Festmetcr beträgt,
so berechnet sich Die Uebernutzung auf 15,367 Festmeter. Die Ursache

dieses starken Uebcrgriffs liegt im Windschaden vom 20./21. Februar.

Der In selten schad en war gering, am zahlreichsten zeigte sich

der Nutzholzborkenkäfcr und der Waldgärtner.

Die großen Windfälle und die Gcschäftsstockung bewirkten ein Zurück-

gehen der Holzprerse. Das Brennholz stund im Durchschnitt um 6,

das Bauholz um 8^/0 tiefer als im Jahr 1878. Nach schönem Bauholz

war die Nachfrage am größten, die geringen Brennholzsortimentc konnten

— namentlich im Jura — nur zu außergewöhnlich niedrigen Preisen

verkauft werden.

Die Durchschnittspreise des verkauften Holzes während der letzten

10 Jahre betragen:

Anno.

Für Drennhoh.

Per Ster. Per Festmeter.

Fr. Rp. Fr. Rp.

Für Dnuholz.

Per Festmeter.

Fr. Rp.

1870 6. 25 9. 26 16. 30

1871 6. 73 9. 96 15. 96

1872 7. 79 11. 26 18. 15

1873 7. 98 11. 81 21. 11

1874 8. 15 12. 07 22. 22

1875 8.37 12. 41 22. 70

1876 9. 61 14. 25 23. 74

1877 8. 33 11. 90 22. 20

1878 7. 31 10. 97 20. 76

1879 7. 20 10. 28 18. 91
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Dic Durchschnittspreise des verkauften Holzes im Forstjahr 1879 sind:

Durchschnitt von Drenn-

Drrnnhoh. Dauholz. und Dauholz.

Zm Forstkreis. — Per Festmeter. —
Fr. Rp. Fr. Rp. Fr- Rp.

Oberland 7. 31 12. 77 9. 25

Tbun 9.90 18. 06 14. 16

Mittelland 10.45 21. 71 14. 20

Emmenthal 10.88 18. 87 14. 22

Seeland 13. 79 21. 82 16. —
Erguel 7.04 16. 44 10. 44

Pruntrut 10.74 18. 08 13. 09

Im alten Kanton 10.28 18. 91 13. 57

Im Jura 10.90 19. 56 14. 38

Im ganzen Kanton 9.08 17. 27 11. 86

Auf den Kulturbetrieb hat die naßkalte Witterung im Frühjahr
einen ungünstigen Einfluß ausgeübt. Dic Kulturarbeiten konnten meist

spät gemacht werden, in hohen Lagen mußten sie zum Theil ganz unter-
bleiben, zum Theil konnten sie nicht im projektirten Umfange zur Aus-

fuhrung gelangen.

Während des Berichtsjahres 1879 wurden in den Staatswaldungen
121,» Hektaren künstlich aufgeforstet; davon sind 106,7 Hektaren neue

Anlagen und 2»,2 Hektaren Nachbesserungen früherer Kulturen. Von
dieser in Bestand gebrachten Fläche bestehen 59,? Hektaren aus Schlägen
und 47 Hektaren aus Weiden, Moosbodcn, überhaupt aus bisherigen
Kulturländereien. Zu diesen Aufforstungen wurden 161 Kilogramm Samen

(meist Weißtannensamen) und 889,28» Waldpflänzlinge verwendet und

zwar: 55 v/o Rolhtanncn, 24 0/0 Weißtannen, 13 v/o andere Nadelhölzer
und 8 v/o Laubhölzer, meist Eichen, Erlen, Ahorn und Eschen. Die
Gesammlkosten mit Inbegriff der Samen- und Pflanzenpreise betragen

Fr. 22,408.27. Die neuen Anlagen, die Nachbesserungen eingerechnet,

kommen somit per Hektare durchschnittlich auf Fr. 210. »1 zu stehen und

variren je nach den Terrainverhältnissen in den verschiedenen Forstkreisen

zwischen Fr. 150 und Fr. 349.

In den Saat- und Pflanzschulen wurden 887 Kilogramm Samen

gesäet und 2,445,443 Stück Pflanzen verschütt; die dahcrigen Kosten

betragen Fr. 14,991. 68. In den Staatswaldungen wurden aus den

Pflanzgärtcn für Fr. 11,116. 15 Pflanzen verwendet, der Erlös aus ver-

kauften Pflanzen beträgt Fr. 10,460. 55, der Geldertrag übersteigt daher
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die Kosten um Fr, 6,585,02. Seit 1874 wurde der Tarif für den

Pflanzmverkauf nicht verändert.

Die Kosten für den Weguntcrhalt haben sich in Folge vermehrter

Holzabfuhr und nasser Witterung vermehrt, sie betragen Fr, 8387, 05; für
neue Anlagen und größerer Korrektionen wurden Fr. 19,678. 16 ausgegeben.

Nach der Staatsrechnung beträgt für das Wirthschaftsjahr 1879
der Reinertrag der Staatswaldungen Fr. 395,417.36.

Im Detail stellen sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

I. Einnahmen.
ä.. Haupt- und Zwischennutzungen,

g. Perkäufe. Fr. Rp. Fr. Rp.

Ertrag an Brennholz 29,487 Fcstmeter 315,511.98
Ertrag an Baubolz 19,292 „ 393,580.35
Steigerungsvorbehälte 20,426.22

b. Lieferungen an

Berechtigte und Arme.

Brennholz 1,956 „ 20,536.02
Bauholz 25 „ 463. 70

729,518. 55

50,760 Festmetcr 20,999. 72

o, Ertrag an Rcchlsamen. 400. 30

ö. Nebennutzungen.

1) Erlös von Lohrinde — —
2> Stocklosungen 2,471. 75

3) Grubcnlosungen, Torf 1,494. 10

4s Weid- und Lehenzinse 20,240.63
24,206.48

0. Vcrspätungszinse 7,561, 65

Gesammteinnahmcn 782,686. 70

II. Ausgaben.
Kosten der Forstverwaltung.

Fr, Rp, Fr. Rp. Fr. Rp.

1s Beiolvungen derKrcisober-

förster 28,000. —
2) Büecaukostcn derselben. 4,999. 64

3j Rcuekoften Verse den 12,017. 70

45,017.34
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Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

Transport: 45,017. 34

L. Wirthschaftskosten.

1) Waldkulturen, nach Abzug
des Pflanzenerlöses. 15,823.25

2) Weganlagen 28,065.21
3) Hutlöhne 44,211.50
4) Rüstlöhne 143,882.01
5) Marchungen und Vermes-

sungen 2,974.85
6) Steigcrungs- und Verkaufs-

kosten 9,107.65
7) Sconti für Baarzahlungen 1,655. 84

8) Rechtskosten — —
245,720. 31

0. Beschwerden.

1) Lieferungen an Berechtigte

und Arme 20,905.88
2) Staatssteuern 30,214.54
3) Gemeindesteuern 43,158.93

94,279. 35

v. Verlust auf Brenn- und Bauholz, Rück-

Vergütungen 2,252.34

Summa der Einnahmen 782,686. 70

Summa der Ausgaben 387,269. 34

Reinertrag der Staatsforstverwaltung 395,417.36

Gegenüber dem Büdget ein Mehr von 417.36

Allgemeine Forstpolizei. Durch den Wind schad en vom

20./21. Februar wurde manchenorts die regelmäßige Schlagführnng auf
Jahre hinaus gestört und durch die in die Bestände gebrochenen Lücken

Veranlassung zu ferncrem Schaden gegeben, wie er schon am 5. Dezember

in bedeutendem Umfange auftrat. Am stärksten waren die Schädigungen
in den Forstkreisen Seeland, Emmenthal und Mittelland, ganz besonders

in den Amtsbezirken Aarberg, Büren, Fraubrunnen, Wangen, Aarwangen,
Bern und Laupen. Im Jura war der Schaden selbst an den, dem Süd-
Westwinde stark ausgesetzten südlichen Abhängen der vordersten Jurakette

nicht größer, als bei jedem stärkeren Sturm. Aehnlich verhält es sich im
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Hügelland und in den Verbergen des Mittellandes. Im gebirgigen Theil
des Forstkreises Thun und im Oberland hat man von dem Sturme nichts
bemerkt.

Begünstigt wurde der Windfall durch den in Folge nasser Witterung
stark durchfeuchteten und erweichten Boden und einen ziemlich starken

Schneefall.

Durch diesen Sturm wurden ca. 130,000 Bäume mit einer Holz-
masse von 153,000 Kubikmetern geworfen. Von dieser Holzmassc fallen
8 o/o aus die Staats-, 40 o/o auf die Gemeinds- und Korporations-, und

52 o/o auf die Privatwalvungen. Durch den Sturm vom 5. Dezember

wurden ca. 55,000 Kubikmeter geworfen.

Die Zahl der Straffälle beträgt 4357 und die gesprochenen Bußen

Fr. 24,636. 86, wovon Fr. 15,732. 25 dem Staat zufallen. Die Ver-

mehrung gegenüber dem Jahr 1878 beträgt 15 o/o.

234 Gemeinden und Korporationen mit einer Waldfläche von 45,634
Hektaren besitzen Wirthschaftspläne. Im Jahr 1879 wurden für
6 Gemeinden mit 625 Hektaren Waldung Wirthschaftseinrichtungcn an-

gefertigt und 10 Wirthschaftspläne rcvidirt.

Aufgeforstet wurden: In den Gemeinds- und Korporations-
Waldungen 336 Hekt. mit 2,257,400 Pflanzen und 1272 Kil. Samen;
in den Privatwaldungen 265 Hekt. mit 1,835,680 Pflanzen und 456 Kil.
Samen. Die Saat- und Pflanzgärten der Gemeinden und Korporationen
haben einen Flächeninhalt von 21,-tg Hekt. und diejenigen der Privaten
einen solchen von 4,02 Hektaren.

Im eidgenössischen Forstgcbiet finden sich 27,460 Hekt. Gemeinds-

und Korporationswaldungcn und 27,566 Hekt. Privatwaldungen, im üb-

rigm Theil des Kantons 49,900 Hekt. Gemeinds- und Korporations-
Waldungen und 27,725 Hekt. Privatwaldungen.

AufforstungS- und Verbauungprojekte behufs Herstellung

von wichtigen Schutzwaldungen wurden neun entworfen und zwar für die

Gemeinden Brienz, Brienzwyler, Schwanden, Ebligen, Bönigen und Lüt-

schenthal, für die Bäuerten Nessenthal und Schwanden und die Alp-
genossenschaft Hohnicsen. Die Gesammtkosten sind zu Fr. 31,947. 90

veranschlagt. An diese Kosten sind vom Bund Fr. 14,439. 97 und vom

Kanton Fr. 9,604. 37 zugesichert, die Gemeinden und Korporationen haben

daher Fr. 7,903. 56 zu bestreiten. Von den sich auf drei Jahre ver-

theilenden Arbeiten wurden im Jahre 1879 zirka ein Drittel ausgeführt.

Bewilligungen zu Waldrodungen wurden für 35,so Hektaren
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ertheilt und zwar gegen ncue Anpflanzung von 26,sr Hektaren und eine

Rodiingsgcbühr von Fr. 3,961. 5t).

Die Bewilligungen zum Holzverkauf erstrecken sich auf 64,345
Festmctcr, zudem mögen vom Windfallholz ca. 50,606 Fcstmetcr verkauft

worden sein.

St. Gallen. Aus dem Jahresbericht der kantonalen
F or st beam ten pro 1879. Die durch den Rücktritt des Herrn Reich

frei gewordene Bczirksforstci Toggeuburg wurde Herrn Tiegel von Hallau
übertragen. Für die Durchführung der Schutzwaldausscheidung wurden eine

Zeit lang die Fvrstkandidaten H'ftl und Fcnk aushülfsweise verwendet.

Der zweite Theil des zweiten Forstcrkurscs fand vom 1—31. Mai
in Ragaz statt. An demselben nabmen 18 Zöglinge aus dem Kanton
St Gallen und 5 aus dem danton Glarus Theil. Das Kreisförster-

patent konnt nach dem Schlußcxamen Allen ertheilt werden. Im Oktober

leitete der Oberförster in St. Rillen die erste Hälfte eines deutsch-schwei-

zergehen Fo stku seS, an dem sieben Graubündncr, ein St. Galler, drei

Obwaldncr, zwei Glarner und ein lugcr Theil nahmen

Der Kanton wurde in 38 Forstkreise g>theilt, von denen 33 mit

Krcisförstern besetzt sind und fünf nächstens besetzt werden Die Wal-
düngen des Staates und der katholischen Administration wurden den

Forstkreucn zugetheilt. Die 'antonale Forst- und Alpverwaltung kostete

Fr. 22.212 31,

Die noch nicht ganz vollendete Statistik über den Waldbcsitz weist
213 Genossenschuften mit 22,970 Hc'taren Wald auf, wovon 693 Hekl.
auf dem Gebiet angrenzender Ka wne liegen. Auf das cidgenöss. Forst-

g biet falle» im Ganze» 21,380 Hekt Durch B schluß des Regierungs-
rath>s vom 10. D^z. sind sämmtliche Gcmeindo-, Korporations- und Staats-
wäldcr alo Schutzwälder erklärt worden.

Räch den Beuchen der B>zirks outämtcr wurden aus den Genossen-

schaflöwa dung ii an Haupt- und Zwi ch nn tzungen czogcn:

For tienlk. Anahlder Waldsiäche Weja.iim n-chung im HievonandicGe-
(Kenossenschaften Vorjahre Berichtsjahre, nassen vertheilt.

U> l.I»

St. Kalten 77 2,271 12,609 I3,!49 4,381

Rlieintbal 53 7,443. - i 8.259 16,312 13,339

Sorgans 24 7, >2 >0,639 15,347 7,263

Toggeuburg 59 5,436 t 3, i 30 19 380 13,934

gm ganzen Kamon 213 22,970 54,687 64,633 33,967
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Die durchschnittliche Nutzung berechnet sich daher per Hektare auf
2,8 Fcstmcter, Die Krcisförstcr messen und protokolliern alles zur Abgabe
kommende Holz.

Alle Gesuche um außerordentliche Holzschläge wurden vom RcgierungS-

rath abgewiesen, indem er dem Grundsätze huldigt, daß die Nutzungen

nachhaltig bezogen und jedenfalls vor Ausführung außerordentlicher Holz-
schlage Etatsberechnungen und Wirthschaftspläne vorzulegen seien.

Die Forstgärtcn, incl. derjenigen der Privaten, haben einen Flächen-

inhalt von 19,18 Hektaren unv können in Zukunft jährlich 1,918,900
Stück Pflanzen liefern. Der Bedarf wird auf 2,000,000 Stück geschätzt.

In den Gcmcinds- und Korporationswaldungen wurden 1,130,650
Stück Pflanzen versetzt und in den Pflanzschulen 194 Kil. Samen gesäet.

Die Pflanzungen sind durchwegs gut gediehen.

Anmeldungen um Bundesbciträge für Aufforstungsprojcktc sind keine

eingegangen, dagegen sind mehrere Projekte des Vorjahres zur Ausführung
gelangt und einzelne neue von bedeutendem Umfange im Werden begriffen.

Die Durchforstungen haben im Gcbirg wegen Mangel an guten

Abfuhrwegcn die normale Ausdehnung noch nicht erreicht.

Die neu erstellten Entwässerungsgräben haben eine Länge von 9849
Metern. Größere Verdauungen gegen Erdschlipfe und Lawinen wurden

in Oberterzen, Ragaz, Pfäffers und Vättis ausgeführt. Kleinere werden

vielfach ausgeführt. Die neuen Waldwege haben eine Länge von 8447

Metern.

Die Revision der Bermarkung wurde bedeutend gefördert, sie wird
aber innert dem hicfür festgesetzten Termin (bis März 1881) kaum been-

digt werden können.

Die Vermessung der Waldungen kann erst energisch an die Hand

genommen werden, wenn die eidg. Triangulation und die Ausscheidung

zwischen Wald und Weide durchgeführt ist. Wirthschaftspläne wurden

vier genehmigt. In Sachen der Servitutablösung wurde wenig gearbeitet.

Das Waldareal des Staates beträgt 761,os Hektaren und erlitt
keine Veränderungen. Die Kreisförstcr, deren Dienstbezirken auch die

Staatswaldungen einverleibt wurden, haben mit Bezug auf diese eine be-

sondere Instruktion erhalten. Genutzt wurden in den Staatswaldungen
an der Hauptnutzung 3615,s und an der Zwischennutzung 1849,8 Fest-

meter, zusammen 5465,3 Festmeter oder 7 Fcstmeter per Hektare. Die

Pflanzgärten messen 3,45 Hektaren und lieferten 178,500 Pflanzen. Gcsäet

Schweiz. Zeitschr. f. d. Forstwesen. V 13
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wurden in die Pflanzgärtcn 51 Klgr. Samen und gepflanzt ins Freie

22,825 Pflanzen.

Für Straßcnbauten wurden Fr. 4973. 13 ausgegeben.

Die Einnahmen aus den Staatswerdungen betragen Fr. 78,894. 91,
die Ausgaben Fr. 42,327.96 und der Reinertrag Fr. 36,567. 85 im

Ganzen oder Fr. 54.45 per Hektare und zwar im Forstbezirk St. Gallen

Fr. 80. 05 und im Forstbezirk SarganS Fr. 20. 70.

Die Ausscheidung der Privatschutzwäldcr ist mit Ausnahme von fünf
Gemeinden beendigt. Im Bezirk Goßau wurde auf Veranlassung des

landw. Vereins mit 20 Theilnehmcrn ein dreitägiger Kurs für Privat-
waldbcsitzer abgehalten.

Zur Anzeige gelangten 437 Forstübcrtretungen, 421 wurden bcur-

theilt; Werth und Schaden betragen Fr. 1,457. 05 und die Bußen

Fr. 3,307. 35.

Der Sturm vom 20./21. Februar warf im nördlichen Theil des

Kantons 1489 Fcstmetcr Holz, der südl. KantonStheil blieb verschont.

Im Bereich der Waldungen cpistircn 225 Lawincnzügc mit einem

Flächeninhalt von 2,2 Hektaren.

Obwalden. Aus dem AmtS bericht des Oberförsters
pro 1879.

Vom 5.—10. April fand in Sarnen ein Bannwärterkurs für Ersatz-

Mannschaft statt, der von 6 Zöglingen besucht wurde und im Herbst 1880

fortgesetzt werden soll. An dem im Oktober in St. Gallen abgehaltenen

deutsch-schweizerischen Forstkurse nahmen drei Obwaldner Theil.

In die Pflanzgärten wurden gesäct gepflanzt.

Im Forstrevier Sarnen 16 Klgr. Samen 70,000 Pflanzen.

„ „ Kerns 8 40,000 „
„ „ Sächseln 21

k/ 80,000

„ „ Alpnacht 8
k, 37,180

„ „ Giswyl 121/2 V 11,000 „
„ „ Lungern, Dorf

und Obsee. 111/2 k/ 2,850 „
„ „ Engelbcrg 61/2 14,000 „

Summa 831/2 Klgr. Samen 255,030 Pflanzen.
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In dm Wald wurdm gesäet gepflanzt.

Im Revier Tarnen 6 Klgr. 10,000 Pflanzen.

„ KernS — „ 28,000 „

„ Sächseln - — 25,400 „

„ „ Alpnacht — „ 19,000

„ „ Giswyl — „ —

„ Lungern, Dorf und Obsce — „ 1,100 „
„ Engclbcrg — „ — „

Summa 6 Klgr. 83,500 Pflanzen.

Mit den Durchsorstungcn wurden befriedigende Anfänge gemacht.

Obschon sie schonend ausgeführt wurden, wird von Vielen über dieselben

in einer Weise losgezogen, als ob dabei der ganze Wald abgesäbelt würde.

Eine Lawinenverbauung wurde in KernS und eine Runscnvcrbauung in

Lungern ausgeführt.
Der Winter 1879/80 hat der Waldvegetation — namentlich in den

obersten Regionen des Baumwuchses — bedeutenden Schaden zugefügt. Ein

großer Theil der die natürliche Verjüngung bildenden jungen Rorhtannen

ist bei der spärlich vorhandenen Schneedecke der grimmigen Kälte erlegen.

Die abgestorbenen rothen Kronen, welche schon auf weite Entfernung
sichtbar sind, gewähren dem wandernden Forstmann wie dem Naturfreund
ein trauriges Bild.

Der starke Spätfrost vom 20. Mai hat in den Waldungen der tiefern

Lagen, wo die jungen Triebe sich bereits zu entwickeln begannen, nicht

unbedeutenden Schade» angerichtet. Es litten hauptsächlich die Roth- und

Weißtanncn-Aufwüchse, sogar größere Exemplare wurden beschädigt. Ferner
die Buchenaufwüchse an exponirten Stellen. In den Forstgärten und Kul-
turen wurden namentlich die Roth- und Wcißtanncn stellenweise stark mit-

genommen. Indeß hat die für das Wachsthum äußerst günstige Witterung,
welche seit diesem Frost vorherrschend war, viel dazu beigetragen die ver-

ursachtcn Schäden wenigstens wieder theilweise auszuwetzen.

Zürich. AuS dem Jahresberichte des Obcrforstamtes
pro 1878/79. Das Gesammtarcal der Staatswaldungen
beträgt am Schlüsse des Bcrichtjahres 19 43,82 Hektaren, wobei das auf
Großherzoglich-badischem Gebiet liegende 75,s« Hektaren große Grütholz
nicht inbegriffen ist.

Die auf zürcherischcm Gebiete liegenden Waldungen gaben folgende

Material und Gelderträge:
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Ganzen Hà Siren zen Summe

Hekt. Hekt. Hekt. Festm, sèesim. F-stm, F-stm, Festm. 0à, M.-Ct. Stück iw Rp.

Hauptnutzung 1872,66 - 19,96 3670,3 3830,7 1413,6 8914,6 4,76 - - — 167531 50

Zwischennutzung - - 936,6 1319,0 700,7 2956,3 1,58 - - - 40765 30

Nebennutzung - 74,65 - - - - - 295 1781 154025 10345 15

Verschieden« - - I " - - - - - - 347 45

Summa. 1872,66 74,65 > 19,96 j4606,9 5149,7 2114.3 11870,9 6,34 295 1781 154025 218989 40

jähr:

Mehr 3,94 II 293,-ì — ^ 356,7 > 468,6 l 0,24 il I ^ II — I ^
Weniger

^
0,96

^

4,45
^

- I! ^ ì - I — j — g lsos! - l iîsso ISÜ0 j 4S

Zum Gesammtertrag des bestockten Waldbodens, bestehend in 11,870,g
Festmctcr im Werthe von Fr, 208,296, 80 lieferte die Hauptnutzung der

Masse nach 75,i und dem Werthe nach 80,4 v/o und die Zwischennutzung
der Masse nach 24,s und dem Werthe nach 19,o v/o. Zu den Schlag-

ertragen verhalten sich die Durchforstungserträge wie 33,2 zu 100,

Auf die drei Hauplsortimente vertheilen sich die Materialerträge
wie folgt:
Bei der Hauptnutzung, Nutzholz 40,g v/o, Brennholz 42,s v/o, Reisig 16,2 v/o,

„ „ Zwischennutzung „ 31,7 „ „ 44,g „ „ 23,7 „
„ „ Gesammtnutzung „ 38,o „ „ 43,4 „ „ 18,o „

Zum Geldertrag der Hauptnutzung hat das Nutzholz 52,s, das Brenn-
holz 36,s und das Reisig 10,? v/o beigetragen. Die Preise dieser Sorti-
mente verhalten sich ganz annähernd zu einander wie 6:4:3.

Die Durchschnittspreise betragen per Festmeter:

Fr. 24. 28 für das Nutzholz der Schlagerträge,

„ 15.93 „ „ Brennholz „
„ 12.73 „ „ Reisig „
„ 18. 79 im Durchschnitt „ „
„ 13. 79 für die Durchforstungserträge.

„ 17. 38 im Durchschnitt aller Sortimente.
Dem Vorjahre gegenüber ergibt sich ein Abschlag von:

Fr, 1. 70 oder 6,«v/o beim Nutzholz der Schlagerträge,

„ 0. 79 „ 4,7 „ „ Brennholz „
„ 1.04 „ 5,2 „ im Durchschnitt „
„ 0. 33 „ 2,3 „ beim DurchforstungSholz.

„ 0.81 „ 4,s „ im Durchschnitt aller Sortimente

dagegen ein Aufschlag von

„ 1.56 „ oder 14,ov/o beim Reisig der Schlagerträge.
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Der Durchschnittspreis stund demnach im Winter 1878/9 um 4,sPo
unter demjenigen vom Winter 1877/8 und um 20 Po niedriger als im

Winter 1875/6, Der Preisrückgang ist bei den werthvvlleren Sortimenten

größer als bei den geringwertigen, beim billigsten, dem Reisig, zeigt

sich sogar ein Aufschlag, Es liegt hierin ein Beweis dafür, daß sich die

Käufer auf den Ankauf dcö Allernöthigstcn beschränken und über dieses

ihren Bedarf mit dem billigsten Material zu decken suchen.

Unter Hinzurechnung der halben Besoldung der Forstbeamten (die

andere Hälfte fällt auf die Handhabung der Forstpolizei) betragen die

A u s g a bcn :

Für die Verwaltung Fr. 19,796, 31 oder Fr. 16, 16 per Hekt.

„„Holzernte „ 24,110.06,, „12.37,,
„ „ Forstverbesserungöarbcitcn „ 15,967,78 „ „ 8.20 „ „

Verschiedenes „ 623. 13 „ „ 0,34 „ „
Im Ganzen Fr. 60,497. 28 oder Fr. 31. 07 per Hekt.

In Prozenten ausgedrückt betragen:
Die Verwaltungskosten S,o<>'oder Roheinnahme und 32,? o/o der Gesammtcmsgabe

„ Holzen,tekostcn 11.",, „ „ „ 39,s „ „
„ Forstverbesserungskosten 7,g „ „ „ „ 26,4 „ „ „
„ AusgabcnfürVerschicdcncs ll.g „ „ „ „ 1,> „ „ „
„ Gcsammtansgabcn 27,., „ „ „ „ — „ „

Da die Einnahmen aus Haupt- und Zwischennutzungen Fr. 218,989. 40
und die Ausgaben incl. Besoldungen „ 60,497. 28

betragen, so berechnet sich der Reinertrag auf Fr. 158,492.12
Er bctr gt demnach per Hektare Fr. 81. 39, bleibt um 1,zPo hinter

dem vorjährigen zurück und übersteigt den Voranschlag um 5,4 Po, während
die bezogenen Nutzungen — dcö Windfnllholzes wegen — um 10 Po

größer sind als die vorgesehenen.

In allen Beständen, in denen die Buche oder die Weißtanne stark

vertreten ist, wird die natürliche Verjüngung durch allmäligen Abtrieb
mit gutem Erfolg angestrebt, während iir den Rothtannen- und Föhren-

Waldungen, sowie in den umzuwandelnden Mittclwäldcrn Kahlschläge an-

gelegt und ungesäumt künstlich aufgeforstet werden.

Durch Pflanzung und Saat wurden 15 Hektaren in Bestand

gebracht und zwar 8 Hektaren ehemaliges Wies- und Ackerland und 7

Hektaren Kahlschläge. Zu diesen Aufforstungen und den nothwendigen
Nachbesserungen wurden verwendet:

4,s Klgr. Föhrcnsamen, 80,500 Nadel- und 20,900 Laubholzpflanzen,

zusammen also l01,400 Stück Pflanzen. Der Föhrcnsamen wurde auf
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Schlàgc mit trockenem Boden platzweisc gcsäel. Der Erfolg der Pflanzungen
und Saaten ist recht befriedigend, die nasse Witterung im Frühjahr und

Vorsommer war der Keimung des Samens und dem Anwachsen der Pflanzen

günstig.

In den Pflanzgärtcn wurden 71,Klgr. Samen gesäet und

345,882 Pflanzen gesetzt. Der Erfolg ist auch hier recht befriedigend.
Neben der Befriedigung des eigenen Bedarfs wurden 169,375 Stück

Pflanzen verkauft.
Die neu erstellten oder durchgreifend korrigirtcn Waldwege haben eine

Länge von 1715 Metern und die neuen Entwässcrungs-Gräbe» eine solche

von 1392 Metern.

Auf die verschiedenen Forstverbesscrungsarbcitcn vertheilen sich die

Kosten wie folgt:
Im Ganzen. Per Hektare. Zn ° o der

Gesaminteiudgabcu.
Fr. Rv. Fr. à

Saaten und Pflanzungen 2,807. 21 1. 44 17,s

Säuberung der Jungwüchsc 1,061. 64 0. 54 6,g

Pflanzgärten 2,267. 48 1. 16 14,a

Wegbau und Unterhalt 7,539. 16 3. 88 47,2

Entwässerungen und Uferschutz 1,847. 15 0. 95 11,v

Vermarktung 149. 34 0. 08 0,9

Vermessung und Taxation 295. 80 0. 15 kg'

Summa 15 967. 78 8. 20

Die StaalSfvrster brachten im Jahre 1879 27 Strafsällc zur

Anzeige und zwar 23 mit unt> 4 ohne Kenntniß der Namen der Thäter.
Bei den 23 Fällen, in denen die Thäter entdeckt wurden, waren 46 Per-
sonen bethciligt. In vier Fällen übersteigt der Werth des entwendeten

Holzes 2 Fr. und 7 Fälle sind als bloße Polizciübertretungen zu betrachten.

AuS den Gemeinds- und Gcnosscnschaftswaldungcn
wurden folgende Nutzungen bezogen:

G r b b c Hauptnutzn»g t Zwischennutzung Summe
der im per Hektare rHekr. in0/0dcS

perWal Schlä- Gan- der des Ge- Gan- des Gc- G an
düngen ln zen Schlä- Wal- sammt- zen Wal- zeit Hekt.

lw des ertrags' des ertrags
Hekt. Hekt. Fest,». Festm. Seftm. Festm. Festm. Fstni. Festm. Feftm. Fstm.

Im Hochwald 11,746 136,25 >61,818 464 5,26 75 21,146 1,80 25 82,964 7,06

„ Mittelwald > 7,664 296,15 31,391 ZV6 4,10 97 916 0,12 3 32,307 4,22

Su nim a 19,410 429,13 j 93,209 217 4,80 - 22,062 1,14 19 115,271 .5,94
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191,»s Hektaren Schläge wurden künstlich in Bestand gebracht

und hiczu und für die Nachbesserungen 96 Kilgr, Laub- und 365 Kilgr.
Nadelholzsamen und 237,155 Stück Laub- und 612,825 Stück Nadel-

holzpflanzcn, im Ganzen also 461 Kilgr, Samen und 879,980 Pflanzen
verwendet.

In den Pslanzgärten sind 1257 Kilgr. Samen gcsäct und

1,759,726 Stück ein- und zweijährige Pflanzen versetzt worden.

Der Erfolg der Kulturen ist ganz befriedigend. Die naßkalte Früh-
lingSwitteruug war zwar der Bcaibcitung des BodcnS und der Ausführung
der Saaten und Pflanzungen nicht förderlich, dagegen sicherte sie die

Pflanzen gegen das Vertrocknen, die gcsäcten und gesetzten Pflanzen blieben

daher grün, zeigten aber ein geringes Wachsthum,
Die neuen und gründlich kvrrigirten Entwässerungsgräben haben eine

Länge von 20,027 Metern und die Straßen eine solche von 12,190
Metern,

Für getreue Erfüllung ihrer Dienstpflicht wurden an 9 Gemcinds-

und 9 GenosscnschastSförstcr Prämien im Betrage von je 20 Fr. verabreicht.

Die Versammlung des schweiz. Forstvereins in Schaffhausen
vom 22,—25, August 1880.

Zur Versammlung deS schweiz, ForstvcrcinS in Schaffhausen fanden

sich am 22, und 23, August ca. 100 Vercinsmitglicder und Freunde der

Forstwirthlchast ein, worunter mehrere sehr willkommene Gäste auS Baden,

Württemberg, Hessen und dem Elsaß,

Der Präsident des Lokalkomitc, Herr Rcgierungsrath Hallaucr, er-

öffnete am 23, die Versammlung im Großrathssaal mit einläßlichen Mit-
theilungen über die Entwicklung der Forstwirthschaft im Kanton Schaff-
Hausen, aus denen wir hier nur Folgendes anführen:

Die Walefläche des Kantons Schaffhausen beträgt 11,509 Hektaren
oder 39,12 Po des Gesammtareals, davon gehören dem Staat 1874 Hekt,,
den Gemeinden 7,397 Hekt. und den Privaten 2,238 Hektaren, Außerdem

besitzt dee Staat im Kanton Thurgau und im Großherzogthum Baden

493 Hekt, Waldungen und die Gemeinden ebendaselbst 98 Hekt, — Die

Staatswaldungen gaben im Jahr 1878 einen Ertrag von 4,so Cubm.

und Fr, 65. 56 per Hekt,, der Reinertrag berechnet sich auf Fr. 34, 69.

Die Stadtwalduugcn ergaben 5 Cubm. und Fr. 90. 85 per Hekt., der

Reinertrag der letzteren betrug Fr. 65. 75, derjenige der Spitalwaldungcn
Fr. 41. 43.
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Im Jahr 1855 wurde ein Gesetz über die Verwaltung der Gemeinde-

und Korporationswaldungcn erlassen, durch das die genannten Waldungen
der Oberaufsicht deö Staates unterstellt wurden, jedoch ohne ein spezielles

Organ für Ausübung dieser Aufsicht. Die durch dieses Gesetz geforderten

Wirthschaftsplänc und der durch die Aufstellung derselben bedingte Verkehr
mit Forstmännern trug viel zur Förderung des Forstwesens bei. Im Jahr
1868 kam sodann, auffAnregungen aus den Gemeinden hin, ein Forstgesctz

zu Stande, durch das der Kanton in zwei Forftkrcise getheilt wurde; die

beiden Forstmeister sind unmittelbar der Direktion des Bau- und Forst-

Wesens unterstellt. Im Jahr 1879 faßte der Große Rath einen Beschluß,

durch den die Aufforstung des kahlen Randengebietes möglich gemacht

wurde, mit der der Anfang bereits gemacht ist.

Bericht und Rechnung des ständigen Komitcs wurden genehmigt und

der Kanton Wallis als nächstjähriger Fcstort bezeichnet. In das ständige

Konnte wurden die bisherigen Mitglieder desselben, Funkhäuser, Rvulet
und Landolt gewählt. Aus dem Bericht des ständigen Komites über die

Vermessung der Gebirgswaldungen, das forstliche Vcrsuchswesen und die

Anfertigung der provisorischen Wirthschaftspläne ergibt sich, daß:
1. die Grundsätze für die Vermessung der Gebirgswaldungen in der

Form von Minimalfordcrungen im Sinne der Ncuenburgerverhand-

lungen festgestellt seien und den KantonSregierungen, sowie dem

eidgen. Departement für Handel- und Landwirthschafl zugestellt

werden sollen;
2. Aussichten für baldige Einrichtung der forstlichen Versuchsstation

im Sinne der Vorschläge des Vereins vorhanden seien, indem dem

Bundesrath ein dießfälltger Antrag des Departements für Handel
und Landwirthschaft vorgelegt wurde, welcher von den eibg. Räthen
bei Gelegenheit der Verhandlungen über die Reorganisation des

Polytechnikums behandelt werden soll;
3. mit Rücksicht aus die Aufstellung der provisorischen Wirthschafts-

plane die Ansichten so weit auseinander gehen, daß eine gemein-

schaftlichc Vorlage nicht gemacht werden könne.

Die Frage betreffend die Abschließung eines Konkordates für gemein-

schaftliche Prüfung und Freizügigkeit der wissenschaftlich gebildeten Forst-
kandidaten und diejenige betreffend die praktische Vorbereitung derselben

für's Staatsexamen wurden zusammen behandelt, lieber erstere rcferirte

unter Vorlegung eines von einer größeren Kommission berathenen Ent-
wurfs zu einem Konkordat Prof. Landolt, über letztere Forstinspektor Liechti.

Man einigte sich leicht dahin, daß dem Staatsexamen eine durch die Forst-



— 193 —

behörden zu überwachende praktische Beschäftigung vorangehen müsse und

daß ein einheitlich organisirtes, praktisches Examen, sowie Freizügigkeit
der wissenschaftlich gebildeten Förster wünschenswert!) wäre, dagegen blieben

die Meinungen darüber getheilt, ob den theoretischen Studien eine mindestens

halbjährige Praxis vorausgehen soll und ob die theoretische Prüfung in
den Fällen, wo der Examinand das Diplom der cidgcn, Forstschule nicht

besitze, an letztere verlegt oder der zu wählenden Konkordatsprüfungskom-
mission zugewiesen werden soll. Das ständige Komite wurde beauftragt,
die Abschließung eines Konkordates auf Grundlage des vorgelegten Ent-
Wurfs anzustreben und dabei die eben erwähnten unentschiedenen Fragen

zur Erledigung zu bringen.
Ueber die Bewaldung der cxponirten Randenhöhe mit armem Boden

referirte Stadtforstmeister Vogler bei der zweiten: Exkursion an Ort und

Stelle. Aus dem kurzen aber sehr gründlichen Referat ergab sich, daß

in den letzten 15 Jahren bereits ca. 15V Hektaren aufgeforstet wurden

und daß die Gesammtfläche, deren Aufforstung wünschenswert!) erscheine,

nahe an 2000 Hektaren betrage. Bei der Aufforstung wird die Föhre
als vorbereitende Holzart angebaut, in der Absicht, sie 40—50 Jahre alt
werden zu lassen, worauf an ihre Stelle aus Laubholz und Föhren gemischte

Bestände treten dürsten. Die Föhre wird zum größten Theil gesäet und

zwar ins Wintergctreide oder platzwcise. Die Pflanzung mit einjährigen

Föhren hat sich nicht bewährt, die Pflanzungen mit zwei- bis dreijährigen
Ballenpflanzcn dagegen schlagen gut an. Die Bearbeitung des Bodens

im Herbst wirkt sehr günstig, Saaten und Pflanzungen dagegen sind im

Frühjahr auszuführen, erstere nicht vor Mitte April. Wo der Boden

kräftig genug ist, werden gleichzeitig Buchen eingepflanzt, wo er mager
ist, soll die Beimischung von Buchen erst später erfolgen.

Die Erwerbung des sich un Privatbesttz befindlichen Landes wird
durch die gesetzliche Bestimmung, nach der bisher landwirthschaftlich be-

niitzter Boden bis auf die Grenze mit Wald bepflanzt werden darf, sofern

das anstoßende Grundstück nicht mehr als 100 Fr. per Juchart Steucrwcrth
hat, wesentlich erleichtert. Von der zulässigen Expropriation wurde bis jetzt

kein Gebrauch gemacht.

Die Exkursion am Montag führte durch die Waldungen, welche

zwischen dem Rhein und der Eisenbahn von Schaffhausen nach Konstanz

liegen und zum größeren Theil der Stadt gehören, die zweite, am Dienstag,

vorherrschend durch Staatswaldungen am Randen und in der Enge. Beide

waren sehr gut dazu geeignet, ein Bild von der Schaffhausen'schen Forst-

wirthschaft und dem Zustande der dortigen Wälder zu geben. Von bcson-
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dcrcm Interesse ist die allgemein im Gange befindliche Umwandlung der

Mittclwaldungcn in Hochwald, die ganz vorherrschend und mit gutem

Erfolg durch natürliche Verjüngung bewirkt wird. Auch dem Straßenbau
wird in neuerer Zeit große Aufmerksamkeit zugewendet.

Im Schlößchen Wörth, gegenüber denn schönen Rheinfall, sammelte

sich die ganze Gesellschaft, um nach dem mit den üblichen Toasten gc-

würzte» Mittagessen, den Schaffbauscrn für die gute Anordnung des Festes

und die reichlich genossene Gastfreundschaft herzlich dankend, Abschied zu

nehmen mit dem Wunsche ans ein frohes Wiedersehen in Sitten.

Die eidgenössische Forstschule.
Die Forstschule zählte im Jahr 1879/80 48 Schüler, wovon 15

dem ersten, 14 dem zweiten und 19 dem dritten Kurse angehörten. Auf
die einzelnen Kantone vertheilen sich die Schüler wie folgt: Bern 8,
Graubündcn 8, Aargau 6, St. Gallen 3, Luzcrn 3, Solothurn 2, Schaff-
Hausen 2, Waadt 2, Neucnburg 2 und Schwyz, Obwalden, Nidwalden,
Zürich, Glarus, Appcnzell, Freiburg, Baselstadt, Wallis und Baselland

je 1. 2 gehörten dem Ausland, Oesterreich und Rußland, an.

Von den 19 Schülern des dritten Kurses haben zu Ostern 16 die

Diplomprüfung bestanden und zwar:
Arnold, Friedrich von Solothurn.
Lonttil, von kummN, Bern.

Brack, Jakob von Elfingcn, Aargau.
Brunner, Emil von Aarau.

Herrsche, Johann von Appcnzell.

Hüncrwadcl, Richard von Lenzburg, Aargau.

Iüggi, Hannibal von Leuzingen, Bern.

Kaiser, Franz von Slans.
Kathrincr, Nikodem von Tarnen.
Koch, Eduard von Willisau, Luzern.

Kurriger, Bcncdikt von Einfiedeln.

Meier, Wilhelm von Lcnzburg, Aargau.

Müller, Adolf von WimmiS, Bern.

Schund, Alois von Rheinfeldcn, Aargau.
Schöncnberger, Felrz: von Mitlödi, Glarus.

Wyß, Eduard von Bern.
Der Unterricht wurde nach Programm ertheilt, im Lchrerpersonal

sind keine Aenderungen eingetreten.
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Da? neue Schuljahr beginnt am 11. Oktober. Der UntcrrichtSplan

hat nur insofern eine Aenderung erlitten, als die Bodenkunde nicht mehr

ein besonderes Fach bildet, sondern mit der Agrikulturchcmic verbunden

und die Stundenzahl für die forstliche Encyclopädie auf drei reduzm wurde,

wogegen dcm forftl, Verhalten der Waldbäume eine Stunde mehr gewidmet

wird. Ein Antrag der Spezialkonfercn; auf Anstellung eines Assistenten

wurde vom Schnlrathc mit Rücksicht auf die bevorstehende Revision des Poly-
tcchniknms abgelehnt. Die Vorarbeiten für die Revision der Forstschule

sind in der Hauptsache gemacht, wenn die Bundesversammlung die für
die neue Organisation erforderlichen größeren Mittel bewilligt, so kann die-

selbe mit dem Beginn des Schuljahres 1881/2 durchgeführt werden.

Im August 1880 hat das Polytechnikum und mit ihm die Forst-

schule das 25. Schuljahr geschlossen und den 25-jährigen Bestand der

Anstalt gefeiert. Am 15. Oktober 1855 wurde die Schule eröffnet mit
71 Schülern und 16(1 Zuhörern, im Jahr 1871/2 zählte dieselbe 689

Schüler und 361 Zuhörer, im Jahr 1879/80 541 Schüler und 250

Zuhörer. Von sämmtlichen Schülern des Polytechnikums während der

25 Jahre seines Bestandes gehörten 14 Po dem Vorkurs, 6 Po der Bau-
schule, 32 Po der Ingenieurschule, 25 Po der mechanischen Schule, 12 Po

der chemischen Schule, 5 Po der forst- und landwirthschafrlichen Schule

und 6's/o der Fachlchreravtheilung au. Davon waren 35 Po deutsche

Schweizer, 10Po romanische Schweizer und 55Po Ausländer.

Bei Feststellung der Gcsammtfrequenz sind auch die Zuhörer zu be-

rücksichtigcn; auf 71 Schüler kamen im Durchschnitt 29 Zuhörer.
Die Forstschule zählte im ersten Jahr 4 Schüler und 3 Zuhörer, in

der Zukunft ist die Zahl der Schüler angewachsen wie folgt: 7, 6, 10,

11, 14. 19. 22, 20, 21, 21, 24, 27, 16, 14, 17, 18, 17, 14. 22,

24, 39, 53, 54 und 48. Im Ganzen haben 120 Forst-Schüler die

Diplomprüfung bestanden.

Königreich Sachsen. Ertrag der Staatswaldungen von
1874/8. Im Durchschnitt per Jahr.

HP,'P PP" H-».«,. /

,2g
Ntchtholzboden 6,218 „ j

Dcrbholzetat 750,005 Festmeter.

Derbholzertrag 750,592 Fcstm, wovon 67 Po Nutzholz.

Stockholz 183,593 Raummeter.

Reisig 206,893 Fcstmcter.
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Der Gcsammtertrag per 1 Hektare Boden beträgt somit 6,-rs Festm.

Vom Gcsammlertrag fallen 72,2 v/o auf das Derbholz und 27,s v/o auf
das Stock- und Reisigholz, Vom Gesammtertrag excl. Stockhvlz sind

52,7Ho Nutzholz, 25,7v/o Brennholz und 21,«v/o Reisig.

Der Werth der geschlagenen Hölzer beträgt Mark 10,484,669 oder

per Festmetcr M. 8. 68 incl. Stockholz. Die Waldnebcnnutzungen hatten einen

Werth von M. 278,389 und die zufälligen Einnahmen betrugen M. 66,813,
die Gesammtcinnahme M. 10,829,871 oder M. 64. 96 per Hekt.

Die Forstverbesserungskosten betragen:

Für Waldkulturcn M. 178,234 od. M. 76. 27 f. 1 Hekt. der kultiv. Fläche

„ 1.11 „1 „Holzboden

„ Entwässerungen M- 28,105 „ „ 0. 16 „
1

„
„ Wegebautcn „ 415,588 „ „ 2. 59 „

1
„ „

„ Meliorationen von Wiesen M. 5,389.
Gegenüber den fünf vorangegangenen Jahren sind die Kulturkostcn

um 22 Hg, die Entwässcrungökostcn um 13 v/o und die Wcgbaukvsten um

98 Ho per Hektare des Holzbodens gestiegen.

Die Saatkämpe haben einen Flächeninhalt von 57 Hektaren und die

Pflanzgärten einen solchen von 33 Hekt. Verkauft wurden 92,600 Laub-

und 3,593,300 Nadelholzpflanzcn für M. 12,710. Die Pflanzschulen

und die Pflege der Kulturen kostete M. 44,290.
Der Gesammtaufwand beträgt:

Reallasten M. 22,671.22
Forstvcrbcsserungökostcn „ 637,529.64
Holzschlägerlöhnc 1,457,271.83
Uebrige ForstbctricbSkostcn 166,642.03
Besoldungsaufwand 1,102,565. 21

Sonstiger Administrationsaufwand „ 108,115.75

Zusammen M. 3,494,795. 68

Somit per Hektare der Gcsammtfläche „ 20. 96

Die Erntekosten für 1 Festm. incl. Stockholz betragen M. 1. 40

in den vorangegangenen fünf Jahren „ 1. 14

Die Torfstiche haben einen Flächeninhalt von 198,72 Hekt. und es

beträgt die Einnahme aus denselben M. 52,045, der Aufwand M. 43,276
und der Reinertrag M. 8,769 oder M. 44, 13 per Hektare.

Die Kunstwicscn haben einen Flächeninhalt von 764 Hekt., sie ge-

währten eine Einnahme von M. 50,789 und veranlaßten eine Ausgabe von
M. 21,146, der Reinertrag beträgt demnach M. 29,643 oder M. 40. 86

per Hektare. DaS Anlagekapital verzinset sich zu 7,oov/o.
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Die Gesammt-Brutto-Eiunahme beträgt M, 19,829,873
Der Gcsammt-Aufwand „ 3,494,796
Der Reinertrag „ „ 7,335,077

oder per Hektare M, 44,

In ^/o des Brutto-Einkommcns betrug der Gcsainmtaufwanv 32,2?,

wovon 11,i8 auf die AdministrationSkostcn fallen,
Der Flächeninhalt der Staatswaldungen vermehrte sich während der

fünf Jahre um v,scho. Der Reinertrag der letzten fünf Jahre übersteigt

denjenigen der vorangegangenen fünf Jahre um 14,8 "/o.

Das Waldbestandsvcrmögen (Summe der Bcstandeswcrthel verzinste

sich zu 3,22 Ho, Tharander Jahrbuch,

W tt ch e r a n z e i g e n.

von Berg, Forststatistifches aus Elsaß-Lothringen, Nach

amtlichen Erhebungen zusammengestellt, Straßburg, Friedrich Bull,
1880. 55 Seiten groß Oktav,

Die gut ausgestattete Schrift enthält reiche und übersichtlich zusammen-

gestellte Nachweisungen über das Waldareal, die Organisation der Forstver-

waltung, die Standortsverhältuisse, Bestnndesverhnltnisse, die Bewirthschaftung
und die Ertragsvcrhnltnisse. Alle Zahlen beziehen sich auf die Jahre 1871/77
und geben gründlichen Aufschluß über die Eigenthumsverhältnisse und über die

Material- und Geld-Einnahmen und Ausgaben,

Vollmar, G, Der gegenwärtige Stand der Waldschutz-
frage, Separatabdruck aus den Staaiswirthschaftlichen AbHand-

lungcn, Leipzig, E, Koschn», 1880. 22 Seiten Oktav.

Der Versasser ist ein warmer Vertreter der konservativen Forstwirthschaft
und hält dafür, daß die Konsequenzen der Rcutabilitätstheorie unausweichlich

zur Verläugnung des grundlegenden Satzes der Nothwendigkeit des Waldes

für die Kultur führe. Er fordert für die Privatwaldungen das gleiche Be-

Wirthschaftungssystem wie für die Staatswaldungen und betrachtet die Unter-

ordnung des Privatwaldbetriebes unter die Grundsätze der rationellen Forst-
wirthschaft als die zweifellos wichtigste und brennendste der ganzen forstlichen

Theorie und Praxis. Der ganze Waldbestand eines Landes soll der Privat-
spekulation so viel als nur immer möglich, am besten ganz und gar entzogen
werden und zwar sobald als möglich, Einführung eines Slaats-Forst-Monopols
oder vorläufig eines Aufsichtsrechtes des Staates über die Privatwaldungen,
das demselben möglichst gleich kommt, hält der Verfasser für nothwendig.
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